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GESETZ VOM üBER DIE FÖRDERUNG DER ARBE ITNEHMER

(BURGENLÄND 15:HES ARBE ITNEHMERFöRDERUN393ESETZ )

I • Abschnitt

§ 1

Zi el set zung

(1) Ziel dieses Gesetzes 1St es:

a} di e Tei Inahme der im Burgenland wohnhaften Arbei tnehmer an der

fort schrei tenden Entwi cklung der österrei chi sehen Volkswi rt schaft

zu sichern,

b) die Mbbilität der Arbeitnehmer in beruflicher und örtlicher Hin

si eht zu erhöhen.

(2) Das Land wird als Träger von Privatrechten Einrichtungen und M3ßnahmen

förd~m, die den Zielsetzungen des Abs. 1 dienen und im Interesse des

Landes gelegen sind, um dabei durch die Arbei t srmrkt struktur und

sonst ige Ursachen bedingte Nachtei le und Belastungen der Arbei tnehmer

auszugleichen oder zu vetmeiden.

§ 2

Förde rung srraßnahmen

(I) Die Landesregierung hat entsprechend den Zielsetzungen nach § 1 in den

Förderungsrichtlinien (§ 3) festzulegen, welche Förderungsnaßnahmen auf

Grund dieses Gesetzes gesetzt werden.
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(2) In den Förderungsrichtlinien sind insbesondere folgende Fö~erungs

rmßnahmen vorzusehen :

a) Förderung der Erri chtung und des Bet ri ebes von Lehrwerkstät t en

(Lehrecken), Lehrlingsheime und Internaten;

b) Förderung von Ausbi Idungsstätten, die auch für die zwi schen- bZ\IJ.

überbetriebliche Ausbildung genutzt werden können;

c) Förderung von Schulungseinrichtungen der Arbei tnehmer- und

Arbei tgeberorganisati onen, die Schulung smaßnahmen zum Zwecke

der berufl i ehen Schulung, Umschulung und Wei terbi 1dung durchführen;

d) Zuschüsse an Lehrl inge, deren Lehrplatz so wei t vom Wohnort ent

fernt ist, daß sie auf ein~~ Heimplatz oder ein Privatquartier ange

wi esen sind (Wohnkost enzuschuß ~ und Zuschüsse an Lehrl inge, di e

besonders einkonrnensschwachen Fami lien ent stanrnen (Lehrl ings

förderungszuschuß)

Zuschüsse an Absolventen von berufsbildenden mittleren Schulen und

allgemeinbi Idenden höheren Schul en, die einen Lehrberuf erlernen,

und Zuschüsse an Personen, die die Schulausbi ldung in höheren Schul

stufen oben genannter Schulen oder berufsbildender höherer Schulen

abbrechen und eine Lehrausbi ldung absolvieren;

e) Förderung der Umschulung und Wei terbi1dung von Arbei tnehmem,

insbesondere dann, wenn der Tei Inehmer an solchen beruf sbi Idenden

und berufsfortbi Idenden Veranstal tungen aus diesem Grunde Ein

konmensverluste hinnehmen rruß und eine erhebl iche Qual i fikat i ons

verbesserung errei eht wi rd (Q.tal i f ikati ons!örderung ) ;

f) ZuschUsse für die Weiterbildung von Frauen, die nach den Jahren der

Haushal t sführung und Kindererzi ehung wieder ins Beruf sI eben eint ret en

wollen, deren (Ualifikation sich jedoch aufgnmd der technischen

und wirtschaftlichen Entwicklung verändert hat (Wiedereingliederungs

förderung) ;

g) Beihilfen fü.r Arbeitnehmer, denen unverhältnisnäßig hohe Aufwendungen

zur Bewäl tigung der Entfernung zwi schen Wohnort und Arbei tsplatz

entstehen.
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§ 3

Fö~erungsrichtlinien

(1) In den Fö~erungsrichtlinien sind unter Bedachtnahrne auf die einzelnen

Förderungsrmßnahmen nähere Bestimnmgen zu treffen über:

a) die persönlichen und sachlichen Veraussetzungen für die Gewährung

von Förderungen ;

b) die Bedingungen cx:ler Auflagen, an welChe die Gewährung von

Fördelungen zu knüpf en ist;

c) die Verpflichtungen, die ein Förderungswerber im Falle der Gewährung

von Förderungen zu übernehmen hat;

d) Mißnahmen zu r Si cherung des Erfolges von Förderungsna.ßnahrnen;

e) di e Vorgangswei se bei der Gewährung von Förderungen ;

f} di e ÜberprUfung der widnungsgertäßen Verwendung von Förderung~it teln;

g} die Verpflichtung zur Rückerstattung von nicht widnungsgernäß ver-

wendeten Förderungsmi tteln

(2) Vor der Erlassung und Änderung der Förderungsrichtlinien ist der

Arbei tnehmerförderungsbei rat (§ 7) zu hören.

§ 4

Förderung sgrundsät ze

(1) Bei Förderungsnaßnahmen auf Grund di eses Geset zes sind nach!olgende

Grundsätze zu beachten:

a) eine Förderung kann nur auf Ant rag gewährt werden;
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b} die Förderungsmittel sind so einzusetzen, daß die in § 1

umschri ebenen Zi el e mögl i chst nachhaI t ig erreicht werden;

c) di e wi rt schaft 1 i chen und farni 1iären Verhäl tni sse eines Förderungs

werbers sind ent sprechend zu berücksi cht igen;

d) auf Unterstützungen und Förderungen , die von anderen Sei ten

gewährt werden, ist Bedacht zu nehmen.

(2) Förderungsrraßnahmen dürfen nur gesetzt werden, wenn die in den

Förderungsrichtlinien festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Auf eine Gewährung von Förderungsmi tteln auf Grund dieses Gesetzes

besteht kein Recht sanspruch •

§ 5

Arten der Förderung

Eine Förderung auf Grund dieses Gesetzes kann erfolgen durch:

a) begUnst igt e Darl ehen;

b) nicht rtickzahlbare Zinsen-, Annuitäten- und sonstige Kreditkosten

zuschUsse ;

c) nicht rückzahlbare Geldzus~üsse;

d) Dienst- und Sachleistungen

§ 6

Ant-.räge

Förderungsanträge sind beim Amt der Landesregieumg unter Anschluß der
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Unterlagen, di e zum Nachwei s der Förderungswürdigkei t erforderl i eh sind t

einzubringen .

11. Abschnitt

§ 7

Arbeitnernmerförderungsbeirat

(1) Beim Amt der Landesregi erung ist ein Arbei tnehmerförderungsbei rat 
im folgenden Beirat genannt - einzurichten.

(2) Dem Beirat obliegt die Beratung der Landesregierung in den Angelegen
hei tender Arbei tnehmerförderong und sonst igen Fragen der Arbei tnehmer
politik des Landes, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind;
jedenfall s obI i egt dem Bei ra t di e Beratung der Landes reg i erung vor
Erlassung oder Änderung der Förderungsrichtlinien.

(3) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein Ehrenamt.

§ 8

Zusammensetzung des Beirates

(1) Der Bei rat besteht aus 7 Mi tgl i edern.

(2) Die Mitglieder des Beirates sind von der Landesregierung binnen einem
Monat nach der Wahl der Mi tgl ieder der Landesregierung auf die Dauer
der Gesetzgebungsperiode des Landtages neu zu bestellen.
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(3) Binnen einem Monat nach der Wahl der Mi tgl ieder der Landesregierung

sind Vorschläge für die Bestellung der Mitglieder des Beirates bei der

Lande5regie~g einzubringen.

(4) ~orschlagsberechtigt sind:

a) Für 3 Mi.tglieder die in der Landesregierung vertretenen Parteien

nach deren Stärkeverhäl tni s in der Landesregi erung

b) für je 1 ~tg1ied die Kammer für Arbeiter und Angestellte, die

Kamner der gewerb1i chen Wi rt schaft, di e Landeslandwi rt schaft skanmer

und der Öst errei chi sche Gewerkschaf t sbund-Landesexekutive Burgenland.

(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied vorzuschlagen, das das Mitglied

bei dessen Verhinderung zu vertreten hat. Scheidet ein Mitglied (Ersatz

mi tg1 ied) vor Ablauf der Amt szei t aus dem Amte, so ist binnen zwei

Wochen ein neues Mi tgl i ed (Ersatzrni tg1 i ed) vorzuschlagen.

§ 9

Sitzungen

(1) Den Vorsitz in der konstituierenden Sitzung des Beirates hat bis zur

voll zogenen Angelobung des Obnannes das äl test e Mi tg1 i ed zu führen.

(2) Der Beirat hat aus seiner Mi tte mi t einfacher Stimnenmehrhei t einen

Obmann und einen Ersten und Zweiten Obnann-Stellvertreter zu wählen.

Die Aufgaben des Obrrannes hat bei dessen Verhinderung der Erste

Obmann-Stellvertreter, ist auch diese~ verhindert, der Zweite Obmann

Stellvertreter wahrzunehmen.

(3) Die Mitglieder des Beirates haben ihr Amt gewissenhaft und unparteiisch

auszuüben ~ Für si egel ten die Best inmmgen des Art. 20 Abs. 3 B-VG

über die Amtsverschwiegenhei t.
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(4) Der Bei rat ist vom Obrrann nach Bedarf - mindestens aber eiruml im

Jahr - schriftl ich unter Bekanntgabe der Tagesordnung zu den

Si t zungen einzuberuf en. Der Bei ra t ist wei t ers einzuberuf en, wenn es

die Landesregierung oder mindestens ein Drittel seiner Mitglieder

unter Vorschlag einer Tagesordnung verlangen. Er ist beschlußfähig,

wenn der Obmann oder einer seiner Stellvertreter und wenigstens

3 wei tere Mi tgl i eder anwesend sind. Zu einem Beschluß ist di e einfache

Stimmenmehrheit erforderlich. Der Vorsitzführende stimmt zuletzt ab

und gibt bei Stimmengleichheit mit seiner Sti~ den Ausschlag.

(5) Der Obrrann hat - unbeschadet des Abs. 1 - den Vorsi tz in den Si tzungen

des Bei rates zu fUhren.

(6) Der Beirat kann weiters beschließen, daß den Stizungen ein Vertreter

des Landesarbei tsamtes und wei tere Sachverständige mi t beratender

St imme beigezogen werden.

(7) Nähere Bestimnmgen über die Tätigkeit des Beirates werden in eine

Geschäftsordnung, die sich der Beirat selbst gibt., aufgenonmen. Die

Geschäft sordnung ist von der Landesregi erung zu genehmigen.
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I 11. Ab sehni t t

§ 10

Inkraftt reten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1988 in Kraft.

(2) Die erstrralige Bestellung des Beirates (§ 7) hat binnen einem Monat

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen.



E R L Ä U T E RUN GEN

zum Burgenländi schen Arbei tnehmerförderungsgesetz

I. AIIg~einer Teil

1. Zur Lage der Arbei tnehmer:

Die materielle Existenz der Arbeitnehmer hängt grundsätzlich auch heute

noch fast ausschI i eßI ich davon ab, inwi ewei t es ihnen gel ingt, ihre

Arbei tskraft ent sprechend gut nutzen zu können. Der imner wei ter zu

nehmende Trend zur Technisierung, Rationalisierung und Spezialisierung

erfordert daher auch vom Arbei tnehrner ein hohes Maß an Anpassungsfähig

kei t, Bildungs- und wohl auch Opferberei tschaft, wi 11 er sich den stetig

wachsenden Anforderungen am Arbei tsrmrkt entsprechend anpassen. Diese

Si tuation erfährt durch die in den letzten Jahren wel twei t in Erscheinung

getretene Wirtschaftsrezession eine zusätzliche VersChärfung und hat

zu .einer teilweise für die Arbeitnehmerschaft ungünstigen Wettbewerbs

si tuation auf dem Arbei tsnarkt geführt.

Die Kooperation roi t dem Bund in Wirtschaft sförderungsangel egenhei ten

erw1es sich als positiv. Die zun~ende Sodkelarbeitslosigkeit am

burgenländi sehen Arbei t SßBrkt zeigt jedoch, daß auch in di esem Bundesland

die durch die internationale wirtschaftliche Stagnation bedingten Er

schwernisse für die Arbei tnehmer nur gemi ldet, nicht aber ganz ~intan

gehal ten werden konnten.

Jede Verlangsanung des Wi rt schaft swachstums wi rkt si ch in erster Lini e

und ungemi ldert auf di e Gruppe der unselbständigen Erwerbstät igen aus.

Es bedarf deshalb in besonderem Maße der Hilfestellung der öffentlichen

Hand, um durch die Arbeitsnarktstruktur bedingte Nachteile und Be

lastungen der Arbei tnehmer auszugl ei chen oder zu vennindern. und dami t

wei ter sicherzustellen, daß auch die Arbei tnehmer an der fort schrei tenden

Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft entsprechend teilhaben.

Um jedoch Fälle von ungerechtfertigten Inanspruchnahmen der roi t diesem

Gesetz angebotenen Förderungsnaßnahmen zu verhindern, soll in jedem Falle

auch das Interesse des Landes an jeder einzelnen di eser Millnahmen gegeben

sein.
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2. Zur Verrechtlichung der Förderungsverwaltung

Di e zunehmende Bedeutung der wi. rt schaft sfördemden Tät igkei t des

Staates und die Tatsache, daß es hiebei der Verwaltung möglich ist,

ohne an geset zl i ehe Auft räge bebunden zu sein, agi eren zu können,

hat in der Vergangenhei t imner mehr das Bedürfni s nach einer Ver

rechtlichung der staatlichen Förderungstätigkeit und ~it nach einer

Vorhersehbarkei t und Nachprlifbarkei t ent st ehen lassen. Di esem Bedürf-

ni 5 haben di e gesetzgebenden Körperschaften durch di e Erlassung von

Förderungsgesetzen entsprochen, welche der Vollziehung ein~ recht

lichen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sie sich im Rahmen ihrer

Förderungstätigkeit zu bewegen hat. Zu betonen ist in diesem Zusamnen

hang, daß die Privatwirtschaftsverwaltung und damit auch die Be

rechtigung der Gebietskörperschaften, durch Förderungsmaßnahmen in be

stimmten Bereichen unterstützend aufzutreten, auf Grund der Bestimmungen

der Bundesverfassung kompetenzrechtlich neutral sinQ, sodaß sowohl

vom Bund als auch den Ländern, ungeachtet der Korrpetenzverteilung der

Hohei tsverwal tung, Förderungsrraßnahmen gesetzt werden können.

3. Zur Notwendigkei teines Arbei tnehmerfördenmgsgesetzes

Der Bund, dem im Hinblick auf seine budgetären Möglichkeiten ein weit

größerer Spielraum zur Vergabe von Förderungsmitteln""offen ist, ver

sucht zwar durch mehrere Gesetze, insbesondere durch das Arbei tsrmrkt

förderungsgesetz, die für einzelne Arbei tnehmer durch die unselbständige

Erwetbstätigkeit auftretenden Nachteile zu verringern und mit den der

Arbei tsmarktverwal tung zur Verfügung stehenden Instrumentarien eine

offensive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Da diese Mißnahrnen des

Bundes aber im gesamten Bundesgebiet unter Berücksichtigung des Gebotes

der Gleichbehandlung gesetzt werden niissen, ist es nicht imner in aus

ausreichendem Miße möglich, Sonderprobleme, wie sie in einzelnen Bundes

ländern auftreten, ausreichend zu berücksichtigen.
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Es ist daher notwendig, daß auch sei t ens des Landes durch Förderungs

maßnahmen auf die besonderen Bedürfnisse und Probleme im Lande und in

einzelnen Regi onen Bedacht genorrrnen werden kann. Di ese Aufgabe des Landes

kann zwar auch ohne daß hiefür gesetzliche Vorschriften bestehen, wahr

genorrmen werden. Mi t einer recht 1i ehen Verankerung der Förderungsver-

pfl ichtung des Landes und mi t einer Normierung der Förderungsvoraussetzungen

und Förderungsbedingungen wi rd aber di e Förderungstät igkei t vorhersehbarer

und durchsChaubarer.

11. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu § 1:

Mi t dieser Bestimnmg wi. rd in einer präani>elhaften Fonn die Absicht des

Gesetzgebers, welche er mi t dem vorliegenden Gesetz -verfolgt, umschrieben.

Es sind dies im wesentlichen folgende Ziele:

a) Si chenmg der Tei lhabe der Arbei tnehmer an der f ort schrei t enden

Ent~dklung der österreichischen Volkswirtschaft;

b) Förderung in berufl i cher und ört1i cher Hinsi cht ;

c) rechtliche Fundierung der Fonnen der Unterstützung der Arbeitnehmer durch

die öffent 1iehe Hand im Burgenland.

Zu § 2:

1m Abs. 1 werden die Förderungsrichtlinien rechtlich fundiert.
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1m Abs. 2 wi rd das Land verpfl i chtet, best irrmte Förderungsmaßnahrnen in

den Förderungsrichtlinien auf jeden Fall vorzusehen (demonstrative

Auf zählung) •

Di e Vorschläge in den Punkt en a) bi sc) beinhai t en Förderung srraßnahmen

an Inst i tut ionen bzw. Trägereinri chtungen, di e beruf sbi ldende Veran-

stal tungen fUr Arbei tnehmer zum Zwecke der Hebung der berufl i ehen Mobil i tä t

durchfUhren. Die Punkte cl) bis g) beinhalten M:ißnahmen, die eine direkte

Förderung der Arbei tnehmer vorsehen (Individualbeihi 1 f en), wobei der 1et zt e

Punkt der Förderung der geographi sehen Mobil i tät dient (PeridlerbeihiIJe).

In den Förderungsri eht I ini en, bei deren Auegestal tung und Änderung ein

Mi twi rkungsrecht des Arbei tnehmerfördenmgsbei rates verankert wurde,

sind insbesondere die einzelnen Förderungsnaßnahmen im Detai 1 festzulegen

sowie die Voraussetzungen für die Erlangung solcher Förderung zu nonnieren.

Zu § 4:

Diese Bestimnmg legt jene Grundsätze fest, welche bei der Vergabe von

Förderungen zu beachten sind. Es nuß dermach einer Förderung nach diesem

Gesetz jedenfall sein Ant rag eines Arbei tnehmers oder einer Arbei tnehmer

organi sati on oder einer Trägereinri chtung, di e beruf sbi ldende M3J3nahmen

durchfUhrt, zugrunde 1iegen. Bei der Vergabe von Förderungsmi tteln, aber

insbesondere bei der Festsetzung der Höhe der Förderungsrnittel, sind die

wi rtschaftl ichen und fami 1iären Verhäl tni sse eines Förderungswerbers und

allenfalls bestehende Unterstützungen und Förderungen von anderer Seite

(z.B. von seiten der Arbeitsrrarktverwa.ltung) zu berücksichtigen. Auf die

Gewährung von Förderungsmi t t eIn best eht kein Recht sansp ruch •

Zu § 5:

Mi t di eser Best innung werden jene Art en der Förderung, wel ehe auf Grund

dieses Gesetzes geleistet werden können, festgelegt.
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Zu § 6:

Mi t dieser Bestimnmg wird die Stelle, bei der Förderungsbegehren einzu

bringen sind, f estge.l egt. Di e Unterlagen, di e einem j ewei ligen Förderungs

ansuchen anzuschließen sein werden, richten sich jeweils danach, welche

Förderung begehrt wi rd. Es ist zweckmäßig, wenn für di e j ewei 1igen

Förderongsarten entsprechende Antragsforrmlare aufgelegt werden, in welchen

auch die erforderlichen Unterlagen angeführt werden.

Zu § 7:

Die staatliChen Verwaltungsorgane bedürfen zur sachgerechten Besorgung

ihrer Aufgaben heute mehr denn je technisches und sozialwissenschaftl iches

Fachwi ssen. Sie selbst können auf Grund der Ausdehnung ihres Aufgaben

bereiches, der Verfachlichung ihrer Tätigkeit und der Komplexität und

Interdependenz der gesellschaftlichen Verhältnisse häufig, insbesondere

im Bereich der Wirtschaftsverwaltung nicht immer die erforderliche

differenzierte Sachkenntni s aufwei sen und bedürfen daher in solchen

schwi erigen Berei ehen einer ent sprechenden Beratung. Eine sol ehe Beratung

kann zwar auf verschiedenste Weise erfolgen, in 'der österreichische Ver

'Wal tung wi. rd in solchen Fällen in der Regel das externe Fachwi ssen durch

die Installierung eines Beirates der Verwaltung zugänglich gerracht. Dem

zufolge soll auch für di e Beratung der Landesregi erong in den Angel egen

hei t'en der Arbei tnehmerförderung ein derart iges Organ geschaffen werden.

Zu § 8:

Durch die Art der Zusanrnensetzung des Bei rates soll neben der berei t s

in den Erläuterungen zu § 7 umschriebenen Aufgaben auch gewährleistet werden,

daß im Rahmen der Verwal tung auch die In.teressen der SOZialpartner ent

sprechend berücksichtigt werden. Daneben komnt einem solchen Bei rat aber

auch eine gewisse Kontrollfunktion und eine Partizipationsfunktion

(Einbeziehung der Betroffenen und deren Vertreter in die Rechtserzeugung) zu.
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Zu § 9:

Obwohl auf Grund der Bestirmungen des Art. 20 Abs. 3 B-VG davon aus

zugehen ist, daß auch die einem Verwal tungsorgan zur Beratung beige

gebenen Mitglieder eines Beirates der Verschwiegenheitspflicht unter

liegen, wird in der vorliegenden Bestimnmg ausdrücklich festgehalten,

daß auch für die Bei rat smi tg1i eder di e Amt sverschwi egenhei t gi 1t .

Die Beiziehung von Sachverständigen, insbesondere eines Vertreters des

Landesarbei tsamtes scheint ·sinnvoll, weil Doppelförderungen oder gemein

same Förderongsaktionen (Bund, Land) mögl ich sein können.

Di e Tät igkei t des Bei rates wi rd in einer Geschäft sordnung näher geregel t .
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Es wi rd ersucht, den gegens.tändl i ehen Ant rag dem Recht sausschuß und

dem Finanzausschuß zuzuweisen.

".1LJ. A'1~ l1~LEi sen"stadt, am "-j. /7. tJ I


